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RS OGH 1996/9/17 4Ob2206/96g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1996

Norm

MSchG §1 Abs1

Rechtssatz

Für die Marke ist demnach wesentlich, daß sie dazu dient, die Waren oder Dienste eines bestimmten Unternehmens

zu individualisieren. Sie ermöglicht dem Markeninhaber, die von ihm auf dem Markt angebotenen Waren oder Dienste

aus der Anonymität der Masse der Angebote herauszulösen, dadurch von gattungsgleichen Waren oder Diensten

seiner Konkurrenten abzuheben und auf diese Weise einen festen Kundenstamm zu gewinnen und zu sichern.
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